
W i e  W e r d e n  B a n k e n  i n 
Ö s t e r r e i c h  B e a u f s i c h t i g t ?

das Zusammenwirken von fMa und OenB im rahmen 
der Bankenaufsicht stellt sich dergestalt dar, dass der 
OenB die rolle des „fact-finding“ zukommt. die OenB 
unterzieht jedes kreditinstitut einer laufenden analyse, 
und zwar umso intensiver, je größer die komplexität 
bzw. der Beitrag des instituts zum risiko des gesamten 
finanzmarkts ist; zusätzlich führt sie Vor-Ort-Prüfungen 
durch, meist mit besonderem augenmerk auf bestimmte 
risikoarten. demgegenüber ist es primäre aufgabe der 
fMa, die analyse- und Prüfungserkenntnisse der OenB 
unter behördlichen gesichtspunkten zu würdigen und 
allenfalls aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu setzen 
(„decision-taking“).
aufgrund der zunehmenden grenzüberschreitenden 
aktivitäten der österreichischen Banken kommt auch der 
Zusammenarbeit mit ausländischen Bankaufsichts be - 
hör den eine immer wichtigere rolle zu. als Mitglieder  
des komitees der europäischen Bankaufsichtsbehörden 
(ceBs) leisten fMa und OenB im rahmen der har-
monisierung europarechtlicher Vorschriften und der 
erzielung größerer konvergenz in der aufsichtspraxis 
wesentliche Beiträge. darüber hinaus ist die fMa als 
home supervisor der großen österreichischen Banken-
gruppen gemeinsam mit der OenB in laufender ab-
stimmung mit zahlreichen zentral- und osteuropäischen 
aufsichtsbehörden und führt federführend grenzüber-
schreitende aufsichtsverfahren.

die Beaufsichtigung von Banken („kreditinstituten“) ist 
ein mehrstufiger Prozess, bei dem  verschiedene kontroll-
instanzen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und Verpflichtungen zusammenarbeiten. aufgaben im 
rahmen des aufsichtsprozesses werden sowohl von un-
ternehmensinternen stellen bzw. Organen (interne kon-
trollinstanzen) als auch von externer seite (Bankprüfer) 
wahrgenommen. an oberster stelle des stufenbaus der 
aufsicht stehen schließlich jene institutionen, die im nor-
malen sprachgebrauch als „Bankenaufsicht“ bezeichnet 
werden – finanzmarktaufsicht (fMa) und Oesterreichi-
sche nationalbank (OenB). für große Banken (Bilanz-
summe über 1 Mrd. euro) werden darüber hinaus soge-
nannte staatskommissäre bestellt, die als Organe der 
fMa tätig sind und unter anderem an den sitzungen der 
aufsichtsräte der Banken teilnehmen.

die Banken machen in Österreich einen großen anteil 
des gesamten finanzmarkts aus und unterliegen aufgrund 
ihrer zentralen Bedeutung für die heimische Volkswirtschaft 
traditionell einer besonderen Beauf sich tigung. diese 
Beaufsichtigung wird von zwei institutionen – fMa und 
OenB – unter gemeinsamer Verantwortung wahrgenom-
men. die konkrete aufgabenaufteilung zwischen den bei-
den institutionen ist im gesetz klar geregelt und soll – bei 
gleichzeitiger Vermeidung von dop pel gleisigkeiten – 
eine auch im internationalen Vergleich qualitativ hoch-
wertige Beaufsichtigung von Banken sicherstellen. 

B a n k e n a u f s i c h t
i n  Ö s t e r r e i c h
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Öffentlichkeitsarbeit
a -1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 3
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oenb.info@oenb.at
www.oenb.at

Kontakt:

Finanzmarktaufsicht (FMA)
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www.fma.gv.at
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D I E  F M A  A l s  I N t E g R I E R t E  A l l F I N A N z A u F s I c h t

die fMa ist unabhängige und weisungsfreie all-
finanzaufsicht („integrierte aufsicht“). sie beaufsichtigt 
neben den Banken auch Versicherungen, finanz-
konglomerate und Pensionskassen. ebenso fällt die 
Börse- und Wertpapieraufsicht in ihre Zuständigkeit. die 
allfinanzaufsicht über sämtliche Bereiche der finanz-
branche trägt dem trend der vergangenen Jahre rech-
nung, wonach sich Banken, Versicherungen und andere 
finanzinstitutionen immer häufiger zu finanz kong-
lomeraten entwickeln bzw. geschäfte und Produkte 
nicht mehr eindeutig nur einem typus zugeordnet wer-
den können.

A u F g A B E N  D E R  F M A  I N  D E R  B A N K E N A u F s I c h t

die fMa nimmt im rahmen der Bankenaufsicht die 
Behördenfunktion wahr, sie verfügt über hoheitsgewalt 
und kann behördliche Maßnahmen setzen. ein wesent-
licher aufgabenbereich in diesem Zusammenhang ist das 
konzessionswesen, d.h. die fMa entscheidet über die 
Vergabe von konzessionen zum Betrieb von Bank-
geschäften, über mögliche erweiterungen des kon zes-
sionsumfanges und allenfalls auch über den entzug einer 
konzession. Verletzt eine Bank gesetzliche Ver pflich-
tungen, so kann die fMa den auftrag zur Wie derher stel-
lung des gesetzlichen Zustandes erteilen bzw. den Vor-
ständen einer Bank die geschäftsführung untersagen.
auf Basis der von der OenB durchgeführten analysen 
werden von der fMa weitere behördliche erhe bungen 
durchgeführt, die in der Verhängung behördlicher 
Maßnahmen münden können. als Beispiel ist etwa die 
Vorschreibung eines höheren eigenkapitals zu nennen, 
wenn die fMa der ansicht ist, dass dem risiko einer 

Bank ein zu geringes eigenkapital gegenüber steht. Zur 
abwehr von möglichen schäden, welche gläubigern ei-
ner Bank entstehen könnten, steht der fMa ein spezielles 
Maßnahmenrepertoire (wie z.B. die Bestellung eines re-
gierungskommissärs oder die Bean tragung der geschäfts-
aufsicht bei gericht) zur Verfügung.
als Behörde verfügt die fMa außerdem über die Mög-
lichkeit Pönalezinsen zu verhängen (wenn etwa die ge-
setzlichen Mindesteigenmittel nicht vorhanden sind) oder 
Verwaltungsstrafen auszusprechen. die behördliche Ban-
ken aufsicht der fMa richtet sich nach dem grundsatz der 
Proportionalität, d.h. die aufsichtsintensität hängt von art, 
umfang und geschäftstätigkeit der einzelnen Bank ab.

OENB –  D I E  NOtENBANK DER  REpuBl IK  ÖstERRE Ich 

die OenB ist die notenbank der republik Österreich. ihre 
wesentlichsten aufgaben sind, im rahmen des eurosystems 
an einer stabilitätsorientierten geldpolitik mitzuwirken, 
zur sicherung der finanzmarktstabilität in Österreich (u.a. 
durch ihre aufgaben in der Bankenaufsicht) beizutragen 
sowie die österreichische Bevölkerung und die österrei-
chische Wirtschaft mit qualitativ hochwertigem und damit 
sicherem Bargeld zu versorgen. des Weiteren hält und 
verwaltet die OenB Währungsreserven (d.h. gold und 
fremdwährungsbestände) zur absicherung des euro in 
krisenzeiten, erstellt Wirtschaftsanalysen und statistiken, 
wirkt in internationalen Organisationen mit und ist für die 
Zahlungssystemaufsicht verantwortlich. außerdem betreibt 
die OenB ein Zahlungsverkehrssystem für den euro, infor-
miert Bevölkerung und entscheidungsträger im rahmen 
einer umfassenden kommunikationspolitik und fördert die 
österreichische forschung.

t ä t I g K E I t s F E l D E R  D E R  O e N B 

I M  R A h M E N  D E R  B A N K E N A u F s I c h t

die OenB ist aufgrund ihrer traditionellen nähe zum 
Bankensystem im rahmen ihrer geld- und stabilitätspoli-
tischen aufgaben ein natürlicher Partner der fMa in Be-
langen der Bankenaufsicht. neben ihrer „makropruden-
ziellen“ aufgabe (analyse der gesamtwirtschaft sowie 
der risiken im gesamtsystem der kreditinstitute und des 
Zahlungsverkehrs) hat die OenB daher auch eine „mikro-
prudenzielle“ funktion (analyse der wirtschaftlichen Lage 
von einzelinstituten und überprüfung der einhaltung der 
bankaufsichtlichen Bestimmungen als grundlage für die 
überwachung von deren finanzieller stabilität), mit den 
schwerpunkten:
■  regelmäßige entgegennahme und Verarbeitung von 

daten im rahmen des aufsichtlichen Meldewesens
■  regelmäßige Vor-Ort-Prüfung von einzelbanken
■  Laufende analyse aller einzelbanken
analog zur fMa nimmt auch die OenB ihre aufgaben 
nach risikogesichtspunkten wahr.

z u s A M M E N A R B E I t  v O N  O e N B  u N D  F M A 

I M  R A h M E N  D E R  B A N K E N A u F s I c h t

 
die rechtlichen rahmenbedingungen der Bankenaufsicht 
finden sich insbesondere im Bankwesengesetz (BWg), im 
nationalbankgesetz (nBg), im finanzmarktaufsichtsgesetz 
(fMag) sowie in Verordnungen der fMa. 
ergänzt werden die rechtlichen rahmenbedingungen 
durch die einführung des sogenannten single-Point-of-
contact (sPOc)-konzepts – in OenB und fMa sind für 
jede Bank je ein hauptansprechpartner nominiert; vice 
versa gibt es in jeder Bank eine zuständige ansprechperson 
für die beiden aufsichtsinstitutionen. durch dieses system 

kann die kommunikation zwischen Bank und aufsicht 
rascher und zielgerichteter ablaufen. darüber hinaus 
stehen auch fMa und OenB selbst in laufender ab-
stimmung, um einen effizienten und effektiven auf-
sichtsprozess sicherzustellen.
durch die klare aufgabenverteilung zwischen OenB 
und fMa und die gemeinsame Verantwortung für die 
Beaufsichtigung des kreditwesens können aufsichts-
maßnahmen zur stärkung der stabilität des finanzmarktes 
Österreich noch zeitnäher und effizienter gesetzt wer-
den.
Problemfälle in einzelnen kreditinstituten können nie 
gänzlich verhindert werden. OenB und fMa sind aber 
durch die mit anfang 2008 in kraft getretene auf-
sichtsreform noch besser in der Lage, deren eintritt und 
auswirkungen möglichst gering zu halten sowie die 
stabilität des finanzsystems zu sichern.
Weitere informationen zur Bankenaufsicht und zum 
Zusammenspiel zwischen fMa und OenB werden im 
handbuch „Bankenaufsicht in Österreich“ beschrieben, 
das sie auf den Websites von fMa (www.fma.gv.at) 
und OenB (www.oenb.at) finden können. die Websites 
enthalten darüber hinaus die Liste der konzessionierten 
Banken in Österreich, ein Beschwerdeformular, Links  
zu Behörden und Verbänden, den kredit- und anspar - 
rech ner, aktuelle Presseaussendungen und Publikationen 
sowie statistiken.
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g e M e i n s a M  f ü r  M e h r  s i c h e r h e i t :
d i e  Z u s a M M e n a r B e i t  V O n  O e n B  u n d  f M a  i n  d e r  B a n k e n a u f s i c h t

D I E  F M A  A l s  I N t E g R I E R t E  A l l F I N A N z A u F s I c h t

die fMa ist unabhängige und weisungsfreie all-
finanzaufsicht („integrierte aufsicht“). sie beaufsichtigt 
neben den Banken auch Versicherungen, finanz-
konglomerate und Pensionskassen. ebenso fällt die 
Börse- und Wertpapieraufsicht in ihre Zuständigkeit. die 
allfinanzaufsicht über sämtliche Bereiche der finanz-
branche trägt dem trend der vergangenen Jahre rech-
nung, wonach sich Banken, Versicherungen und andere 
finanzinstitutionen immer häufiger zu finanz kong-
lomeraten entwickeln bzw. geschäfte und Produkte 
nicht mehr eindeutig nur einem typus zugeordnet wer-
den können.

A u F g A B E N  D E R  F M A  I N  D E R  B A N K E N A u F s I c h t

die fMa nimmt im rahmen der Bankenaufsicht die 
Behördenfunktion wahr, sie verfügt über hoheitsgewalt 
und kann behördliche Maßnahmen setzen. ein wesent-
licher aufgabenbereich in diesem Zusammenhang ist das 
konzessionswesen, d.h. die fMa entscheidet über die 
Vergabe von konzessionen zum Betrieb von Bank-
geschäften, über mögliche erweiterungen des kon zes-
sionsumfanges und allenfalls auch über den entzug einer 
konzession. Verletzt eine Bank gesetzliche Ver pflich-
tungen, so kann die fMa den auftrag zur Wie derher stel-
lung des gesetzlichen Zustandes erteilen bzw. den Vor-
ständen einer Bank die geschäftsführung untersagen.
auf Basis der von der OenB durchgeführten analysen 
werden von der fMa weitere behördliche erhe bungen 
durchgeführt, die in der Verhängung behördlicher 
Maßnahmen münden können. als Beispiel ist etwa die 
Vorschreibung eines höheren eigenkapitals zu nennen, 
wenn die fMa der ansicht ist, dass dem risiko einer 

Bank ein zu geringes eigenkapital gegenüber steht. Zur 
abwehr von möglichen schäden, welche gläubigern ei-
ner Bank entstehen könnten, steht der fMa ein spezielles 
Maßnahmenrepertoire (wie z.B. die Bestellung eines re-
gierungskommissärs oder die Bean tragung der geschäfts-
aufsicht bei gericht) zur Verfügung.
als Behörde verfügt die fMa außerdem über die Mög-
lichkeit Pönalezinsen zu verhängen (wenn etwa die ge-
setzlichen Mindesteigenmittel nicht vorhanden sind) oder 
Verwaltungsstrafen auszusprechen. die behördliche Ban-
ken aufsicht der fMa richtet sich nach dem grundsatz der 
Proportionalität, d.h. die aufsichtsintensität hängt von art, 
umfang und geschäftstätigkeit der einzelnen Bank ab.

OENB –  D I E  NOtENBANK DER  REpuBl IK  ÖstERRE Ich 

die OenB ist die notenbank der republik Österreich. ihre 
wesentlichsten aufgaben sind, im rahmen des eurosystems 
an einer stabilitätsorientierten geldpolitik mitzuwirken, 
zur sicherung der finanzmarktstabilität in Österreich (u.a. 
durch ihre aufgaben in der Bankenaufsicht) beizutragen 
sowie die österreichische Bevölkerung und die österrei-
chische Wirtschaft mit qualitativ hochwertigem und damit 
sicherem Bargeld zu versorgen. des Weiteren hält und 
verwaltet die OenB Währungsreserven (d.h. gold und 
fremdwährungsbestände) zur absicherung des euro in 
krisenzeiten, erstellt Wirtschaftsanalysen und statistiken, 
wirkt in internationalen Organisationen mit und ist für die 
Zahlungssystemaufsicht verantwortlich. außerdem betreibt 
die OenB ein Zahlungsverkehrssystem für den euro, infor-
miert Bevölkerung und entscheidungsträger im rahmen 
einer umfassenden kommunikationspolitik und fördert die 
österreichische forschung.

t ä t I g K E I t s F E l D E R  D E R  O e N B 

I M  R A h M E N  D E R  B A N K E N A u F s I c h t

die OenB ist aufgrund ihrer traditionellen nähe zum 
Bankensystem im rahmen ihrer geld- und stabilitätspoli-
tischen aufgaben ein natürlicher Partner der fMa in Be-
langen der Bankenaufsicht. neben ihrer „makropruden-
ziellen“ aufgabe (analyse der gesamtwirtschaft sowie 
der risiken im gesamtsystem der kreditinstitute und des 
Zahlungsverkehrs) hat die OenB daher auch eine „mikro-
prudenzielle“ funktion (analyse der wirtschaftlichen Lage 
von einzelinstituten und überprüfung der einhaltung der 
bankaufsichtlichen Bestimmungen als grundlage für die 
überwachung von deren finanzieller stabilität), mit den 
schwerpunkten:
■  regelmäßige entgegennahme und Verarbeitung von 

daten im rahmen des aufsichtlichen Meldewesens
■  regelmäßige Vor-Ort-Prüfung von einzelbanken
■  Laufende analyse aller einzelbanken
analog zur fMa nimmt auch die OenB ihre aufgaben 
nach risikogesichtspunkten wahr.

z u s A M M E N A R B E I t  v O N  O e N B  u N D  F M A 

I M  R A h M E N  D E R  B A N K E N A u F s I c h t

 
die rechtlichen rahmenbedingungen der Bankenaufsicht 
finden sich insbesondere im Bankwesengesetz (BWg), im 
nationalbankgesetz (nBg), im finanzmarktaufsichtsgesetz 
(fMag) sowie in Verordnungen der fMa. 
ergänzt werden die rechtlichen rahmenbedingungen 
durch die einführung des sogenannten single-Point-of-
contact (sPOc)-konzepts – in OenB und fMa sind für 
jede Bank je ein hauptansprechpartner nominiert; vice 
versa gibt es in jeder Bank eine zuständige ansprechperson 
für die beiden aufsichtsinstitutionen. durch dieses system 

kann die kommunikation zwischen Bank und aufsicht 
rascher und zielgerichteter ablaufen. darüber hinaus 
stehen auch fMa und OenB selbst in laufender ab-
stimmung, um einen effizienten und effektiven auf-
sichtsprozess sicherzustellen.
durch die klare aufgabenverteilung zwischen OenB 
und fMa und die gemeinsame Verantwortung für die 
Beaufsichtigung des kreditwesens können aufsichts-
maßnahmen zur stärkung der stabilität des finanzmarktes 
Österreich noch zeitnäher und effizienter gesetzt wer-
den.
Problemfälle in einzelnen kreditinstituten können nie 
gänzlich verhindert werden. OenB und fMa sind aber 
durch die mit anfang 2008 in kraft getretene auf-
sichtsreform noch besser in der Lage, deren eintritt und 
auswirkungen möglichst gering zu halten sowie die 
stabilität des finanzsystems zu sichern.
Weitere informationen zur Bankenaufsicht und zum 
Zusammenspiel zwischen fMa und OenB werden im 
handbuch „Bankenaufsicht in Österreich“ beschrieben, 
das sie auf den Websites von fMa (www.fma.gv.at) 
und OenB (www.oenb.at) finden können. die Websites 
enthalten darüber hinaus die Liste der konzessionierten 
Banken in Österreich, ein Beschwerdeformular, Links  
zu Behörden und Verbänden, den kredit- und anspar - 
rech ner, aktuelle Presseaussendungen und Publikationen 
sowie statistiken.
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